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11. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich Lützenkirchen Am Markt 

 zu   
VEP  Nr. V 26/III  – „Lützenkirchen Quartier am Markt / Im Dorf“ 

 
 
 

Stellungnahmen 
 im Rahmen der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und  

der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
nach § 4 Abs. 2 BauGB und  

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung mit Beschlussentwurf 
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II / A:  Stellungnahmen seitens der Öffentlichkeit  
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II / B  Stellungnahmen im Rahmen der öffentlichen Auslegung der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme ist weitgehend identisch mit dem Schreiben vom 21.07.2014. 
Das durch die 11. Änderung des Flächennutzungsplanes und den Bebauungsplan 
V 26/III vorgesehene Nutzungs- und Bebauungskonzept führt zur Umsetzung der im 
Handlungsprogramm Wohnen der Stadt Leverkusen formulierten Zielsetzung, ein dem 
demographischen und gesellschaftlichen Wandel entsprechendes Wohnraumangebot 
zu schaffen. Grundsätzlich ist die erwartete Zunahme von Ein- bis Zweipersonen-
haushalten mit einer wachsenden Nachfrage nach kleineren und mittleren Geschoss-
wohnungen verknüpft. In der Stadt Leverkusen stehen hierzu nur wenige innerstädti-
sche Potentialflächen zur Verfügung. Städtebaulich ist es daher erforderlich, die inner-
örtlich liegenden Tennishallengrundstücke als Fläche für den verdichteten Wohnungs-
bau zu entwickeln. 
Im Nahversorgungskonzept für die Stadt Leverkusen sind die inhaltlichen Ziele und 
räumlichen Abgrenzungen der jeweiligen Nahversorgungszentren ausführlich be-
schrieben. 
Das Plangebiet der Änderung des Flächennutzungsplanes befindet sich in Teilen in-
nerhalb der Abgrenzung des Nahversorgungszentrums Lützenkirchen. Das Nahver-
sorgungskonzept für die Stadt Leverkusen als Baustein und Konkretisierung des 
kommunalen Einzelhandelskonzeptes dient als Grundlage für die städtebauliche 
Steuerung. Die konkrete Ausgestaltung erfolgt über die Darstellung im Flächennut-
zungsplan und dem entsprechenden Festsetzungen in der verbindlichen Bauleitpla-
nung. 
Die Parameter einer baulichen Entwicklung am Standort Lützenkirchen Im Dorf folgen 
dem Abwägungsbeschluss des Rates vom 16.2.2009, der nach dem öffentlichen Be-
teiligungsverfahren und in enger Abstimmung mit der Bürgerschaft und dem örtlichen 
Einzelhandel erfolgte.  
Die Darstellung als  Wohnbaufläche schließt eine Nutzung für den Einzelhandel oder 
für Dienstleistungen nicht grundsätzlich aus. 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird bezogen auf die Anregung einer Mischgebietsdarstellung und 
der Ansiedlung eines großflächigen Einzelhandels nicht gefolgt. 
 


